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Verordnung

vom 11. Juni 2007

zur Änderung des Beschlusses über die Einreihung
der Funktionen des Staatspersonals

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 17. Oktober 2001 über das Staatspersonal (StPG);

gestützt auf das Reglement vom 11. Juni 1991 über das Verfahren zur Bewertung
und Einreihung der Funktionen des Staatspersonals;

gestützt auf den Beschluss vom 29. Juni 1999 über das System zur Bewertung
der Funktionen des Staatspersonals;

in Erwägung:

Der Staatsrat hat die Kommission für die Bewertung und Einreihung der Funk-
tionen (KBF) beauftragt, eine Gruppe von insgesamt 19 Funktionen nach dem
Funktionsbewertungssystem Evalfri zu bewerten.

Auf der Grundlage des Berichts der KBF und der Stellungnahme des Amtes für
Personal und Organisation hat der Staatsrat beschlossen, die Einreihung der be-
werteten Funktionen zu bestätigen oder zu ändern. Bei der Überarbeitung des
Verzeichnisses wurden einige Funktionen neu geschaffen und gewisse Funk-
tionsbezeichnungen formal angepasst.

Auf Antrag der Finanzdirektion,

beschliesst:

Art. 1

Das Verzeichnis im Anhang zum Beschluss vom 19. November 1990 über die
Einreihung der Funktionen des Staatspersonals (SGF 122.72.21) wird wie folgt
geändert:

Die mit dem Buchstaben a bezeichneten Funktionen wurden nach dem
Funktionsbewertungssystem Evalfri bewertet, und der Staatsrat hat die
zum Zeitpunkt der Bewertung bestehende Einreihung geändert.

Inkrafttreten:

01.07.2007
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Die mit dem Buchstaben b bezeichneten Funktionen wurden nach dem
Funktionsbewertungssystem Evalfri bewertet, und der Staatsrat hat die
zum Zeitpunkt der Bewertung bestehende Einreihung bestätigt.

FUNKTIONEN MIT BESTÄTIGUNG ODER ÄNDERUNG

DER BESTEHENDEN EINREIHUNG

1 00 Verwaltung KL

1 20 Übersetzung

030 Übersetzer/in 22 a

3 00 Unterrichtswesen
3 10 Kindergärten und Primarschulen

070 Sonder- und Kleinklassenlehrer/in 22 b

3 20 Orientierungsschulen (OS)

070 Werkklassenlehrer/in OS 22 b

3 60 Berater – Schulinspektoren – Schuldirektoren

010 Betrifft nur den französischen Text

070 Schul- und Berufsberater/in 21 a

6 00 Spital- und Sozialwesen
6 10 Spitalexternes Personal

190 Logopäde/in 20 b

210 Psychomotoriktherapeut/in 20 b

230 Psychologe/in 21–22 a

FUNKTIONEN MIT ÄNDERUNG DER BESTEHENDEN EINREIHUNG

UND ÄNDERUNG DER FUNKTIONSBEZEICHNUNG

3 00 Unterrichtswesen
3 60 Berater – Schulinspektoren – Schuldirektoren

010 Pädagogische Mitarbeiterin/ 19–25 a
Pädagogischer Mitarbeiter
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5 00 Technisch–wissenschaftlicher Bereich
5 50 Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg (LIG)

030 Hauswirtschaftliche Beraterin/ 16–18 a
Hauswirtschaftlicher Berater

6 00 Spital- und Sozialwesen
6 10 Spitalexternes Personal

250 Fachpsychologe/in 24 a

6 20 Schulzahnpflege

010 Dentalassistent/in 09 a

020 Schulzahnpflegeassistent/in 09 a

6 34 Medizinisch–technisches und therapeutisches Personal

050 Pharmaassistent/in 11 a

NEU GESCHAFFENE FUNKTIONEN

1 00 Verwaltung
1 60 Kantonale Sozialversicherungsanstalt (KSVA)

060 Berufs- und Eingliederungsberater/in 22

3 00 Unterrichtswesen
3 60 Berater – Schulinspektoren – Schuldirektoren

020 Pädagogische Beraterin/ 21
Pädagogischer Berater

6 00 Spital- und Sozialwesen
6 10 Spitalexternes Personal

020 Fachfrau/Fachmann Betreuung 10

040 Kleinkindererzieher/in 14

6 20 Schulzahnpflege

050 Dentalhygieniker/in 14
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FUNKTION MIT ÄNDERUNG DER FUNKTIONSBEZEICHNUNG

2 00 Justiz – Polizei – Gefängnis
2 50 Anstalten von Bellechasse (AB)

010 Fachfrau/Fachmann für Justizvollzug AB 13–14 a

FUNKTIONEN, DEREN CODE AUFGEHOBEN WIRD

3 00 Unterrichtswesen
3 60 Berater – Schulinspektoren – Schuldirektoren

030 Logopäde/in 20

050 Schulpsychologe/in 21

6 00 Spital- und Sozialwesen
6 34 Medizinisch–technisches und therapeutisches Personal

370 Psychologe/in 21–22

Art. 2
1 Im Fall einer Einreihungsänderung werden die Gehälter auf den 1. Juli 2007
angepasst.
2 Die Gehälter werden in die neuen Gehaltsklassen überführt, und zwar in die
dem vorhergehenden Gehalt jeweils am nächsten liegende höhere Stufe.
3 Die Verordnung vom 17. April 2007 über die Wahrung des Lohnbesitzstands
bei tieferer Einreihung einer Funktion ist anwendbar.

Art. 3

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2007 in Kraft.

Die Präsidentin: Die Kanzlerin:

I. CHASSOT D. GAGNAUX


